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Bauleitplanung in Finlel

52. Änderung des Flächennutzungsplanes

Von der geplanter Änderung des Rächennutzungsplanes habe ich als Träger öffentlicher
Belange Kenntnis genommen. Ich nehme dazu gemäl3 § 4 Abs 1 BauGB we folgt SteI
lung:

1. Regionalplanerische Stellungnahme

Aus Sicht der Rau‘iiordnung bestenen gegen die og Panung keine grundsätzlichen Bedenken.

2. Naturschutzfachliche Steflungnahme

En Teil des Plangebietes befindet sich innerhalb eines recht sensiblen Bereiches. Dem westlichen Teil
des Plangebietes wird, aufgrund der Nähe zur Ruschwede, im LRP eine hohe Bedeutung des Land
schaftsbildes zugemessen. Dieses Fließgewässer begründet auch die Einstufung der angrenzenden
Fächer als Vorranggebietfürden Biotopverbund und als Gebiet mit der Voraussetzungfürein Land
schaftsschutzebiet. Inder weiteren P‘anung sind diese Gegebenheiten zu berücksichtigen und zu
ur.tersucnen welche Auswirkungen die Planung una die dadurch ggf entstehenden Immissionen auf
diese sensiblen Nachbarflächen haben werden.
Ich cegrüße sehr, dass die Fläche „Eingrünung zur freien Landschaft‘ bereits im F-Plan festgesetzt
werden soll.

3. Stellungnahme Kreisarchäologie
Keine Bedenken.
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4. Stellungnahme untere Wasserbehörde

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen grundsätzlich Bedenken der 52. Änderung des Flächennut
zungsplanes wird nicht zugestimmt. Die Befange der Niederschiagswasserbeseitigung wurden in Kapi
tel 5 ‚Ver- und Entsorgung‘ der Begründung nicht ausreichend genau betrachtet.

Eine Versickerung von Niederschlagswasser im Piangebiet kann nur erfolgen, wenn vorher nachgewie
sen wurde, dass der Standort die Anforderungen nach Arbeitsblatt DWA-A 138 erfüllt.

Der Anschluss an das vorhandene Regenr{ickhaltebecken (ggf. über einen Regeriwasserkanal) darf nur
erfolgen, wenn s&tens der Samtgenieinde Fintel nachgewiesen werden kann, dass die Entwässerungs
einrichtung von der Samtgemeinde ordnungsgemäß betrieben wird, das Regenrückhaitebecken aus
reichend unter Beachtung der Anforderungen des Arbeitsblattes DWA-A 117 dimensioniert ist und d4e
zusätzliche Niederschlagswassermenge aus dem Plangebiet schadlos aufnehmen kann.

Auf die Erlaubnispflicht gemäß 8 WHG und ggf. CenehrnigungspflJchl gemäß § 68 WHG für die Nie
derschlagswasserbeseitigung mttels Versickerung bzw. Ableitung über das geplante Regenrückhalte
becken wird hingewiesen.

Hinweise auf Altlasten oder schädhche Bodenveränderungen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht vor

5. Stellungnahme vorbeugender Immissionsschutz

Hier müsste das GA Cuxhaven nach NACE-Schlüssel zuständig sein. Da der Betrieb hier nicht bekannt
st, kann auch keine Stellungnahme anhand der voruegenden Unterlagen abgegeben werden. Die
Wohr.bebauung ist mit ca. 5Dm relativ nah am GE, sodass durchaus 1rmprobleme und auch
Staubimmssionen auftreten können.

6. Stellungnahme Abfallwirtschaft

Das Grundstück ist bereits verkehrstechnisch angeschlossen. Im Rahmen der Abfallentsorgung wird
es nicht von Müllfahrzeugen befahren, d.h. smtliche Abtallfraktionen sind an der Lauenbrücker
Straße zur Abholung bereitzustellen.

Im Auftrage

(Schröder)
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52. Arcerung des FN GewerbefPäcne Ger.ossenschaftsrnüble Fire“

Sehrgeehrte Damen und Herren,

aus Sicht der von den Niedersächsischen Landesforsten zu vertretender öffentlichen Belange des
V•./aldes und der Forstwirtschaft nehme ich zum og. Vorhaben wie folgt Stellung:

We aus den Planungsunterlagen zu entnehmen ist grenzt südlich an die bestehende Bebauung Wald im
Sinne des NWaIdLG an.
Ich weise darauf hin, dass nach dem RROP 2020 des Landkreises Rotenburg „Zwischen Waldrändern und
Bebauungen sowie anderen störenden Nutzungen ein Abstand von SO m eingehalten werden soll.“
Dieses bitte ich bei derweitergehenden Planung zu berücksichtigen.

Diese Stellungnahme ist mit dem LWK Forstamt Nordheide - Heidmark gemäß §5 (3) NWaIdLG
abgestimmt.

Mit freundlichen Grüßen
Birte Riechers
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52. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fintel, „Gewerbefläche
Genossenschaftsmühle Fintel“
hier: friihzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen rüger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Offentlichkeit
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Ihr Schreiben vom 04.10.2021

Sehr geehrte Damen und Herren.

nach Durchsicht der Planunterlagen nehmen wir aus Sicht des Trägers öffentlicher Belange
Landwirtschaft im Folgenden SIeIlung

Zunächst teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine besonderen Anforderungen im Hinblick auf
den erforderlichen Untersuchungsaufwand und den Detaillierungsgrad der Umweltverträglichkeits
prüfung bestehen.

Durch diese vorbereitende Bauleitplanung soll eine vorhandene gewerbliche Nutzung
(Mühlenbetrieb) an der Lauenbrücker Straße planungsrechtlich erfasst und Erweiterungs
möglichkeiten geschaffen werden. Das Planänderungsgebiet liegt am südöstlichen Ortsrand der
Gemeinde Fintel, südlich der Lauenbrücker Straße. Die Größe der im Planänderungsgebiet
gelegenen Fläche beträgt ca. 2,4 ha.

Grundsätzlich wird seitens der Landwirtschaft jeder Entzug von landwirtschaftlich genutzter Fläche
für eine außerlandwirtschaftliche Nutzung kritisch gesehen. Vor diesem Hintergrund besteht aus
allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht ein besonderer Anspruch an die Planung zur
abwägungsbeachtlichen Berücksichtigung der bauplanungsrechtlichen Sodenschutzklausel sowie
der Umwidmungssperrklausel (1a (2) BauGB).

Grundsätzlich sind für landwirtschaftliche Betriebsstandorte in der Bauleitplanung räumliche
Schutzbereiche zu berücksichtigen, in denen eine Bebauung oder sonstige beeinträchtigende
Nutzung nicht erfolgen darf. Es sind entsprechend GIRL und der TA-Luft Abstände einzuhalten, um
ein Fortbestehen der Betriebe konfliktfrei zu sichern.



Aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht sind konkrete, abwägungsbeachtliche
Entwicklungsabsichten umliegender Betriebe zu erheben und zu berücksichtigen.

In Bereichen mil landwirtschaftlich geprägtem Gebietscharakter wetdn zeitweilig landwirt
schaftliche Emissionen einwirken. Wir begrüßen daher den Hinweis in Ihrem Begründungs
schreiben, dass Immissionen aus der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflächen hinzunehmen sind.

Für den gesamten Planungsbereich gehen wir davon aus, dass die notwendigen Ausgleichs- und
Kompensationsflächen im Sinne des Gebotes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
bereitgestellt werden, um so den Flächenverlust für die Landwirtschaft zu minimieren. Diesbezüglich
weisen wir auch auf § la (3) BauGB hin, dass im Sinne des § 15 (3) BNatSchG Rücksicht auf
agrarstrukturelle Betange bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen genommen werden soll.
Wir bitten Sie im Rahmen der Kompensationsplanung eine außerlandwirtschaftliche
Flächeninanspruchnahme vorzuziehen und dabei die Umsetzbarkeit folgender Maßnahmen zu
prüfen

• Entsiegelung von Wegen in öffentlichem Eigentum
• ökologischer Waldumbau
• Anpflanzungen auf öffentlichen Flächen
• Maßnahmen durch linienhafte Landschaftselemente
• Maßnahmen an Gewässern

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph S‘teins
Ländliche Entwicklung
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